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Bestellungen nehmen entgegen: Sie nächstgelegenen Postämter, dt« 
Verwaltung des BollsblatteS i n  Vaduz, i n  der Schweiz auch di< 

Buchdruckerei Au (Rheintal). 
Einsendungen sind an die Schriftleitung. Anzeigen und Beider an 

die Verwaltung des Wolksblattes in Vaduz einzusenden. 
Jnseratenannahme durch die Verwaltung de» Liechtensteiner Volks-
blattes i n  Vaduz, Buchdruckerei A u  und Gchweizer-Annoncen A.-Ä,. 

Chur, bis  jeweils Montag und Donnerstag abends. 

)er Rechtsschutz im liechten
steinischen Eteuerrecht. 

!< Im abgelaufenen J a h r e  hat ten wir unse-
„ Lesern zugesagt, aus einmal den Steuer-

tsschutz >in den S p a l t e n  des  B la t t e s  zu er-
tern. Wenn dies nicht schon früher gesche-
n ist, 'so mag uns  der Umstand wohl zur Eni-
lulbißuna gereichen, daß die Welthändel in 
ropa auch leider unseren R a u m  a r g  in An-

jruch nehmen, so daß wir  erst im nun begon
nen Jahre Zeit  und M u h e  erübrigen, um die 
gebene Zusage einlösen zu können. 
lieber den Rechtsschutz i m  Steuerwesen han-
It unser Steuergesetz vom 11. J a n u a r  1923 
den Art. 15—19 einsch>ließlich, Art. 18 (Ko

ni) ist durch die Novelle vom 10. M a i  1924 
W l .  1924 Mr. 7 vom 22. M a i  1924) abge-
ibert. 
Wir beginnen mit  Art. 16. Zum bessern 
-xständnis setzen wir  den Wort laut  hierher: 
gegen die Entscheidungen sowohl der  S teuer -
rwaltung wie der  Gemeindesteueckommis-
men, insbesondere gegen die Einschätzung 
»es steuerpflichtigen, gegen die Festsetzung 
Mschcilierter Steuerbetreffnisse und gegen 
le in einem Emschätzungs- oder einem Nach-
euerverfahren ausgesprochenen Bußen und 
echtsnachteile, sowie gegen Kostenauslagen, 
Ann der Steuerpflichtige Beschwerde a n  die 
mdessteuerkommission erklären. Beschwerden 
ithrerer Steuerpflichtiger jsind unzulässig. 
Z» gleicher Weise kann  die Steueroerwal-

« gegen Entscheidungen der Gemeinde-
euerkommissionen Beschwerde erklären. 
Die Beschwerde ist «binnen «vierzehn Tagen 
it der Mitteilung d e r  anzufechtenden Eni-

cheidung beim Sekre t a r i a t  der Landessteuer-
ommission einzureichen." 
Zm Motivenbericht Prof.  Landmanns ist auf 
eite 15 hierzu ausgeführt: „Der weitgehende 
Rechtsschutz, den der Entwurf  dem Steuer-
süchtigen gewähren will, wird gesichert durch 
as Recht de r  Beschwerde gegen alle Entschei-
ungen der Steuerbehörden, insbesondere 
egen die Einschätzung, Verhängung von Bußen 
Ä Rechtsnachteilen, sowie gegen Kostenauf-
agen (Art. 16 M s .  1). Z u r  W a h r u n g  
e r « a ch l i ch k e i t n a c h  u n d  v o n a l l e n  
Zeiten, s o w i e  z u r  A u s s c h l i e ß u n g  
l i e s  H i n e i n  s p i e l e n »  p o l i t i s c h e r  
Momente  — im Texte steht, wohl irrtüm 
ich, »Hinspielens" — sollen gemeinsame Be-
chwerden aller Steuerpflichtigen einer Ge-
»einde oder aller Steuerpflichtiger einer Be-
ufsgruppe ausgeschlossen sein. Das Be-
chwerdeverfahren selbst zerfällt in einen 
christlichen und einen mündlichen Teil. 

Schriftlich erfolgen: die Begründung der Be-
schwerde und die Gegenbemerkungen der je-
weiligen Par ten ,  also in einein Fall  des Be-
schwerdeführers und de r  Gemeindesteuerkom-
Mission, im andern Fall de r  Steuerverwaltung 
und des Steuerpflichtigen, schriftlich serner die 
Begutachtung der Beschwerde durch die S teuer -
Verwaltung (Art. 17, Abs. 2). D a r a n  schließt 
sich d a s  mündliche Verfahren, die Verhandlung 
der Beschwerde vor de r  Landessteuerkommis
sion, vor der  der Ä e u e r p f  lichtige das  Recht, 
der Steuerkommissar a ls  Beschwerdeführer 
die Pflicht hat, die Beschwerde persönlich zu 
vertreten." (Art. 17, Abs. 3.) 

Der  Art.  16 könnte, wie äußerlich betrach
tet, viel kürzer gesaßt sein, ohne dabei an 
Verständlichkeit etwas einzubüßen. Etwa so: 
„Gegen alle auf die Veranlagung bezüglichen 
Entscheidungen der  Steuerverwaltung wie der 
Gemeindesteuerkommissionen, gegen die Fest-
setzung pauschalierter Steuerbetreffnisse, gegen 
ausgesprochene Bußen, Nebenstrafen, sowie 
gegen Kostenauflagen, kann der Steuerpflich-
tige Beschwerde a n  die Landessteuerkommis-
sion erheben (nicht „erklären"). 

„ I n  gleicher Weise kann die Steueroerwal-
tung gegen Entscheidungen der Gemeinde-
steuerkommissionen Beschwerde verfolgen." 

„Die Beschwerde ist binnen 14 Tagen seit 
der  Mitteilung der  anzufechtenden Entschei-
dung beim Sekre tar ia t  der Landessteuerkom-
missioü einzureichen." D e r  Ausdruck „Veran-
lagung" statt „Einschätzung" ist ein allgemein 
technischer im Steuerrecht und es ist kein 
Grund ersichtlich, warum man  ihn nicht gebrau-
chen sollte. Auch in der Schweiz wird er a n 
gewendet. S o  heißt es z. B .  in § 3 des Ge-
setzes betreffend die direkten S t eue rn  vom 6. 
April 1922 des  Kantons Baselstadt: „Zum 
Zweck der  Steuerveranlagung sind die S teuer -
Pflichtigen zur Abgabe von schriftlichen Steuer -
erklärungen (über Einkommen und Vermögen) 
verpflichtet." 

D e r  Satz: „Gemeinsame Beschwerden meh-
rerer Steuerpflichtiger sind unzulässig " Xenn, 
die Dinge richtig betrachtet, ist n° — selbstver
ständlich. Eingeschätzt '(veranlagt) wird doch 
de r  e i n z e l n e  S t  e u e r p s  l ich t i g  e, wie 
dies unzweifelhaft a u s  den Artikeln 6 und 7 
unseres Steuergesetzes hervorgeht. Also kön 
nei: sich weder alle Steuerpflichtigen einer Ge-
imeiinde noch Berussgruppen solcher Pflichti-
gen zu Beschwerden gegen eine Einzelveranla-
gung zusammenschließen. 

Gehen wir  nun zu Art. 17 über. E r  spricht, 
und zwar zwingend, a u s :  „Wer eine Be-
schwerde führt, ist gehalten, sie zu begründen. 
I n  der Beschwerdeschrift hat  e r  die angeruse-
nen Beweismittel deutlich zu bezeichnen. Be-
weisurkunden, welche sich in seinen Händen 

befinden, sind mit Ausnahme der Geschäfts-
zücher, der Beschwerdeschrift im Original oder 
m beglaubigter Abschrift beizulegen." 

(Schluß solgt.) 

„Wir warnen!" 
(Korr.) I n  einer reichsdeutschen Zeitung ist 

unter einer 'Rubrik „ W i r  w a r n e n ! "  eine 
Reihe F i rmen aufgeführt, deren Geschästsge-
barung schwindelhast oder zum Teile doch 
wenigstens nicht einwandfrei betrachtet werde. 
Unter diesen Firmen, vor denen das  reichs-
deutsche Bla t t  warnt ,  ist auch eine im hiesigen 
Handelsregister eingetragene F i rma ausge-
führt. D a s  deutsche B la t t  schreibt wörtlich: 
„ W a r e n  - R e k l a m e - V e r s  a n Ä a k  -
t r e n g e  s e l l s ch a s t V a d u z  - S i e c h t e n -
ft e i n (Schweiz). Diese F i rma versendet, 
wenn m a n  sich au f  Zeitungsanzeigen meldet, 
Prospekte, wonach es  möglich ist, sich notwen-
dige Bedarfsartikel umsonst zu beschaffen und 
außerdem noch Geld zu verdienen. I n  der 
Anzeige werden Vertreter(innen) mit gutem 
Tagesverdienst gesucht. E s  müssen für den Er-
werb von Schuhen oder Wäsche 2 Mk.  anbe
zahlt und binnen zwei Monaten a l s  Restkauf-
preis 12 Mk.  eingesandt werden. Nach der Be-
Zahlung dieser 14 Mk. kommt die Ware  und 
außerdem werden 15 Anzahlungsscheine zu 
2 Mk. versandt, die zu verkaufen sinv. Rech
ner man v o n  den 30 Mk. die einbezahlten 14 
Mk. ab, so bleiben ein P a a r  Schuhe und 16 Mk.  
Verdienst übrig. A l s o  e i n e  A r t S ch n e e-
b a I l s  yst  e>m." 

Es  ist wohl jedem bekannt, daß das söge-
nannte Schneeballsystem ein wohl in der ge-
samten gesitteten Welt verpöntes und a l s  
durchaus unmoralisch verschrieenes, in den 
meisten S t aa t en  verbotenes Lotteriesystem ist, 
auf d a s  schon in allen S t a a t e n  eine Unmenge 
von gutgläubigen Menschen hereingefallen 
sind, wir wollen bei dieser Gelegenheit seststel-
len, daß auch vor  kurzer Zeit in unserem 
Lande ein derart iges System seine Lose ver-
kauft  i>at, der Unternehmer war  damals kein 
anderer a l s  der eine de r  Finanziers der  un-
glückseligen zweiten Klassenlotterie Herr  Fritz 
S t appe r  a u s  Amsterdam 

Nun sehen w i r  aus  der obigen Warnung in 
einem deutschen Blatte,  die natürlich wie alle 
derartigen Meldungen durch den Blät terwald 
gehen wird, daß sich auch in Liechtenstein ein 
derartiges System, ein derartiges ungesundes 
Unternehmen ausgetan hat, die «Sache paßt  ge-
rade aus-gezeichnet nach der Klassenlotterie, 
zuerst .hat jene unser Ansehen und unseren 
guten Mus im Auslande schwer geschädigt und 
hinterher kommt diese Sache, es ist nachgerade 
unglaublich, was sich in Liechtenstein alles tut.  
D a s  interessanteste a n  der ^Sache ist aber erst 

•i)ie fatale Wahrnehmung, daß hinter diesem 
Unternehmen, vor dem eine ausländische Zei
tung warn t ,  wirklich Liechtensteiner B ü r g e r  
stehen; i m H a n d  e l s r  e g  ist e r s i n d  a l s  
V e r w a l t u n g s r ä t e  dieser Aktiengesell
schaft eingetragen .zwei angesehene, in öffent
lichen Aemtern stehende Landesbürger. Lei-
der! Die Namen zeigt das Handelsregister. 

Die Klassenlotterie hat also Schule gemacht? 
Wir  wollen doch nicht hoffen, daß das  mehr 
oder weniger eine zweite Auslage der  Sache 
werden soll. E s  ist aber  unglaublich, daß sich 
Männer ,  die zu Nutz und Frommen des S t a a -
tes arbeiten sollen, die eine Reihe von Ehren-
stellen bekleiden, die in Finanzsachen a ls  er-
fahren gelten, au f  eine Unternehmung einlas
sen können, vor der im Auslande gewarn t  
wird, die im Auslände a l s  Schneeballsystem 
bezeichnet wird. M a n  m u ß  sich n u r  fragen,  
ob diesen Herren das  Empfinden abgeht, daß  
sie dadurch, daß vor ihrer Unternehmung ge-
warnt  wird, dadurch, daß sie a ls  'Schneeball-
system bezeichnet wird, d a ß  sie das  Unterneh-
men überhaupt in Liechtenstein gegründet 
haben, den  Ruf des Landes schädigen 'können; 
es ist einem Lande so wenig wie einem P r i v a -
ten zuträglich, daß  vor seinen Unternehmun-
gen gewarnt  werden muß. Und wenn sich 
sonst jeder a u f  eine solche Sache einlassen 
dürste, ein Mann ,  der in öffentlichen Aemtern 
steht, darf es nicht, lediglich schon deshalb nicht, 
weil er auf keinen Fall  bei einer Unterneh-
mung fein darf, die nicht in allen Belangen 
völlig einwandfreie Geschäfte macht, so daß  
davor gewarnt  werden muß oder auch n u r  
könnte; ein Mann  in öffentlichen Aemtern 
muß doppelt vorsichtig sein, das  ist er dem 
Lande schuldig und seinen Wählern!  

Es  ist nun  aber  doch ganz klar, daß  gerade 
jetzt, wo m a n  in Deutschland J a h r e  wird a r -
beiten müssen, daß wir unser Ansehen wieder 
herstellen können, infolge der Schädigung, die 
es durch die Klassenlotterie erlitten hat, der
artige Warnungen vor Unternehmungen in  
Liechtenstein unser Prestige völlig -zugrunde 
richten müssen. J e d e r  wird sich sagen, der den '  
Artikel liest, d a  scheinen schöne Zustände zu 
sein. W i r  kommen in den Ruf, daß bei uns  
alles geht; ein Ausländer muß nach allem vor -
gekommenen so denken. 'Und es scheint ge-
radezu ein Verhängnis zu sein, daß gerade 
einer der Hauptmacher de r  ersten Klassenlot-
terie sich neuerlich au f  eine Sache eingelassen 
hat, vor der im Auslande gewarnt  wird.  
Es muß bei uns  in  Liechtenstein ein andrer Z u g  

hereinkommen, mit  dem Geld verdienen allein 
ist es nicht getan, wir  müssen wieder ansangen, 
uns von allem, was  nicht grundsolid ist, abzu-
kehren. Wenn wir  einen Rückblick auf d a s  
alte J a h r  halten, d a s  unglückselige Klassenlot-
teriesahr, muß es jedem ehrlichen Bürger, der 

F e u i l l e t o n ,  

bas Drama von Heldenberg. 
Roman vsn 

H e r m i n e  v o n  F r a n k e n  st e i n .  
Rachdruck verboten! 

—O— 
"®feine Schwägerin hat sich n u r  'kurze Zeit  
London aufgehalten. S ie  scheint diesen 

^gen wieder nach Cornwall  zurückgekehrt ti se,n." 
in*6 ^ r ' n 3 e f f in  zeigte weder Ueberroschung, 

^machte sie eine Bemerkung hinzu, 
i'Fräulein Fremd hat  sie natürlich begleitet," 
J u  ^ r q u i s  fort. „Es ist unbegreiflich, 
aftt & :®or^c '^e  Anna für dieses Mädchen ge-
nnl o o n  dem eigentlich niemand weiß, 

m 1'e kommt, noch wer sie ist." 
le« ^ Königshof h a t  sie in Griechenland 

nen yelernt," entgegnete die Prinzessin 
II, I9' »und ist so vollständig befriedigt von 

1 Herkunft, daß e r  sie sogar heiraten will." 

Der  Marquis  zuckte die Achseln. 
„Verliebter, junger Schwärmer," bemerkte 

er. „Königshof ist ein leidenschaftlicher, un-
gestümer und eigensinniger Mensch; er hat 
keine El tern und beachtet, trotzdem ich seit 
einem J a h r  sein Vormund bin, meine Rat-
schlage in dieser Angelegenheit nicht. . E r  wird 
diese Heirat  noch bitter bereuen!" 

„Das glaube ich nicht. Fräule in  Fremd gibt 
diesen Anträgen g a r  kein Gehör, sie will sich 
nicht einmal mit ihm verloben." 

„Nun, das  ist bloß Kobetterie," sagte der 
Marqu i s  lächelnd, „sie will sich ihm nicht zu 
leicht zu eigen geben, um in seiner Achtung 
nicht zu sinken. Wissen S ie  etwas von ihrem 
Vater?" fragte er dann plötzlich, sein Gegen-
über a u s  seinen halbverschlossenen Augen 
durchdringend betrachtend. „Hat  I h n e n  das  
Mädchen ihr Vertrauen geschenkt?" 

Die Prinzessin schaute ihn überrascht an .  
„Ich weiß nur, daß ihr  Va te r  ein englischer 

Edelmann und sie von sehr guter Gebur t  ist," 
antwortete sie. „Soviel haben m i r  Fräulein 
Fremd und meine eigenen Betrachtungen ge-
sagt; es bedurfte des Grafen Königshof Be-
stätigungen nicht." 

„Ich will hoffen, daß das Mädchen so 
makellos ist, a l s  S i e  glauben," bemerkte e r ;  
„aber sie scheint m i r  zu geheimnisvoll, um mir 
zu gefallen. Nach meinen strengen Begriffen 
hat ihr Benahmen bei I h r e r  letzten Tafelge-
fellschaft in Klippenburg sie volfftändig un-
fähig gemacht, weiter m i t  I h n e n  zu  vermehren. 
Ich glaube, ich m u ß  I h n e n  sagen, w a s  P e t e r  
Fuchs mir  gestanden hat;  sie ist ^damals nicht 
zwischen den Felsen ausgeglitten, sondern 
hatte eine Zusammenkunst mit  einem Ge-
liebten. P e t e r  log, um sie vor  den Folgen 
ihres Fehlers  zu schützen." 

„Fräulein Fremd hat mir selbst gesagt, daß 
diese Geschichte falsch war  und daß sie eine 
Zusammenkunst mit einem Mann im Garten 
gehabt hatte." 

Der Marqu i s  wechselte die Farbe. 
,/Sagte sie Ihnen ,  iver der M a n n  w a r ? "  

fragte er atemlos.  
Die Prinzessin verneinte. 
„Das ist ihr Geheimnis," fügte sie hinzu, ich 

verlange nicht es  zu wissen, so lange sie es 
mir  nicht sagt. Ich kann  ihr vertrauen." 

„ J a  und getäuscht werden. S i e  sollten alles 
wissen, Prinzessin. Der  M a n n  w a r  ein junger 

englischer Abenteurer, mit  dem sie au f  ihrer 
Reise nach England bekannt wurde," log der 
Marqu i s  in sanftem Ton. „Sie  kokettierte 
mit ihm während de r  Reise, und e r  folgte ihr 
nun, entschlossen, sie zu heiraten." 

„Haben S i e  die Zeit I h r e r  Rückkehr nach 
Klippenburg scho-n festgesetzt." fragte er dann. 

„Ich werde nächste Woche nach Cornwall 
gehen. ich habe noch einige Einkäufe in der 
S tad t  zu machen; ich nehme aber  -keine Gäste 
mit, wenn ich jetzt nach Klippenburg gehe. 
Mein Hauptgeschäft hier w a r  nur, ein großes 
Brillantdiadem einfassen zu lassen; ich habe es  
heute besichtigt und mich überzeugt, daß es ein 
wahres Wunder d e r  Schönheit ist. Ich schätze 
dieses Erbteil  meiner Mut te r  ganz besonders, 
das  u ra l t  und seit Jahrhunderten von einer 
Tochter unseres Hauses auf  die andere über-
gegangen ist. S i e  wissen doch, daß man  solch 
alte Erbstücke höher a l s  andere Geschmeide 
häl t?"  

Der Marqu i s  bejahte. E r  wußte nicht recht, 
wo die Prinzessin von Klippenburg mit  dieser 
Bemerkung h inaus  wollte. 

„Auf jeden Fal l  sind S i e  auch im Besitze 


